
 

 

Landesamt für Umwelt (LfU) 
Abteilung Technischer Umweltschutz 
Zentraldezernat 
Hamburger Chaussee 25, 24220 Flintbek 
poststelle@LfU.LandSH.de   

20.03.2024 

Kurzfassung des Überwachungsberichtes gemäß IE-Richtlinie für 
Anlagen nach § 3 der Vierten Verordnung zur Durchführung des 

Bundes-Immissionsschutzgesetzes (4. BImSchV)  
Überwachungsbehörde:  LfU – Technischer Umweltschutz – 

Zentraldezernat 

Datum der Vor-Ort-Besichtigung: 11.12.2023 

Anlagenbetreiber mit Anschrift: 
Zweckverband Ostholstein 
Wagrienring 3 - 13, 23730 Sierksdorf 

Anlage und Anlagenstandort: 
Müllheizkraftwerk 
Industrieweg 9 - 11, 23730 Neustadt in Holstein 

Anlagen-Nr. nach Anhang 1 zur 4. BImSchV und (Kurz-)Bezeichnung: 
8.1.1.3 EG – Anlagen zur Beseitigung oder Verwertung fester, flüssiger oder in 
Behältern gefasster gasförmiger Abfälle, Deponiegas oder anderer gasförmiger 
Stoffe mit brennbaren Bestandteilen durch thermische Verfahren, insbesondere 
Entgasung, Plasmaverfahren, Pyrolyse, Vergasung, Verbrennung oder eine Kom-
bination dieser Verfahren mit einer Durchsatzkapazität von 3 Tonnen nicht gefähr-
lichen Abfällen oder mehr je Stunde 

Nummer nach der Industrieemissions-Richtlinie 2010/75/EU: 5.2.a 

Überwachungsintervall nach SYBURIAN-SH-Risikoeinstufung (systematische 
Beurteilung von Umweltrisiken für IE-Anlagen in Schleswig-Holstein): zwei Jahre 

Grundlage der Überwachung: 
Genehmigungen nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) 

Umfang der Überwachung: 
Es wurde eine medienübergreifende Regelüberwachung der gesamten Anlage 
durchgeführt. Die Überprüfung des rechts- und genehmigungskonformen Zu-
stands der Anlage erfolgte nach Aktenlage und durch eine Vor-Ort-Besichtigung. 

Die Anlage fällt nicht in den Anwendungsbereich der Störfall-Verordnung. 

Ergebnis der Überwachung: 
Bei der Vor-Ort-Besichtigung wurden keine Mängel festgestellt. 
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